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I Städtebauliche Begründung 


1. Einleitung 


Mit dem Bebauungsplan O 17 Teilbereich II sollen innenstadtnahe Konversionsflächen der 


Wohnnutzung zugeführt werden. Der Bedarf in der Wissenschaftsstadt Darmstadt an Wohn-


raum ist groß. Eine Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich kann somit vermindert 


werden. 


 


Ziel der städtischen Grünordnungsplanung ist eine nachhaltige Innenentwicklung mit Schaf-


fung hochwertiger, vernetzter Freiräume. Dabei müssen neben der gestalterischen Freiraum-


planung auch Belange der Stadtökologie und des Umweltschutzes berücksichtigt werden. 


2. Rechtsgrundlagen, Verfahren, übergeordnete Planungen 


Der Bebauungsplan wird entsprechend den Anforderungen des Baugesetzbuchs (BauGB) in 


der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch 


Gesetz vom 20.11.2014 (BGBI. I S. 1748), der Verordnung über die bauliche Nutzung der 


Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 


132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548), der 


Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 


Art. 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), der Hessischen Bauordnung (HBO) 


i.d.F. vom 15.01.2011 (GVBl. I S. 46, 180), zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes 


vom 13.12.2012 (GVBl. I S. 622), der Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches 


i.d.F. vom 17.04.2007 (GVBI. I S. 259), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.11.2014 


(GVBI. I S. 321), der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBI. I S. 


142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015 (GVBl. I S. 158), des Bundesnatur-


schutzgesetzes (BNatSchG) i.d.F. vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 


Art. 2 (124) und Art. 3 (100) des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154, 3185, 3207), des 


Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) i.d.F. vom 


20.12.2010 (GVBl. I S. 629), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 27.06.2013 


(GVBl. I S. 458) und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d.F. vom 


24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 25.07.2013 


(BGBl. I S. 2749, 2756) erstellt. 


 


Im Regionalplan Südhessen 2010 ist das Planungsgebiet als Vorranggebiet Siedlung Bestand 


dargestellt. 
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Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt das Planungsgebiet als Grünfläche und Flä-


che für Bahnanlagen dar. Er wird im Zuge des Bebauungsplanverfahrens berichtigt. 


 


Seit dem 01.01.2007 ist das Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innen-


entwicklung der Städte und Gemeinden in Kraft. Danach regelt § 13a BauGB, dass Bebau-


ungspläne, die für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, für die Nachverdichtung oder 


andere Maßnahmen der Innenentwicklung aufgestellt werden, in einem beschleunigten Ver-


fahren durchgeführt werden können. 


Ein Bebauungsplan kann im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB nur aufgestellt 


werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 


 Die im Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche darf 20.000 m² nicht übersteigen. 


 Die Zulässigkeit von Vorhaben, die eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach 


Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) oder Landesrecht auslöst, darf nicht be-


gründet werden.  


 Es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und der 


Schutzzwecke der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes vor-


liegen. 


 


Der Bebauungsplan dient der maßvollen Nachverdichtung im Rahmen der Innenentwicklung 


und trägt dem Bedarf zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in angemessener Wei-


se gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB Rechnung. 


Die durch den Bebauungsplan zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO liegt unter-


halb des Grenzwertes von 20.000 m², der für ein beschleunigtes Verfahren ohne Vorprüfung 


des Einzelfalls nach Anlage 2 des BauGB vorgegeben ist. 


Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist gemäß Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträg-


lichkeitsprüfung (UVPG) nicht notwendig. 


Negative Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Natura 2000-Gebiete 


sind durch die vorliegende Planung nicht zu befürchten. 


 


Wesentliche Merkmale des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB sind: 


 Es gilt das Aufstellungsverfahren nach § 13 BauGB (vereinfachtes Verfahren). 


 Es wird von der Umweltprüfung und vom Umweltbericht abgesehen. 


 Ein Eingriffsausgleich nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist nicht erforderlich, da Ein-


griffe durch den Bebauungsplan im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der 


planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. 


 


Da die vorgenannten Voraussetzungen bei dem Bebauungsplanverfahren erfüllt sind, kann 


hier unter Verzicht auf einen Umweltbericht das beschleunigte Verfahren angewendet werden. 
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3. Geltungsbereich 


Das Planungsgebiet mit einer Größe von rd. 1,16 ha liegt am östlichen Rand der Innenstadt, 


eingebettet in die hier von Osten her bis an den Stadtkern heranreichenden Landschaftsräu-


me (Ausläufer Messeler Hügelland). Begrenzt wird das Gebiet durch die Erbacher Straße im 


Norden, das Gleisbett der Deutschen Bahn und die B 26 im Westen und Süden sowie die 


Straßen „Am Busenberg“ und „Jadeweg“ des Neubaugebiets „Edelsteinviertel“ (Bebauungs-


plan O 17 Teilbereich I) im Osten. Die westliche Grenze des Geltungsbereiches entspricht bis 


auf die Flurstücke Nr. 308/6 und 308/22 der westlichen Grenze des bestehenden Bebauungs-


plans O 17 Teilbereich I. 


Der Geltungsbereich umfasst folgende Parzellen der Gemarkung Darmstadt, Flur 9: 


Teilbereiche der Flurstücke Nr. 339/23 (Bahngelände) und 380 (Erbacher Straße), sowie die 


Flurstücke Nr. 339/26, 339/27, 339/30, 339/31, 308/6, 308/22, 308/27, 308/28, 308/29, 308/30, 


302/9, 302/8. 


4. Anlass und Ziele der Planung 


Nach der Entwicklung des Neubaugebietes „Edelsteinviertel“ soll eine ehemalige Gewerbeflä-


che und derzeitige Brachfläche für den Wohnungsbau nutzbar gemacht werden. Als Ergän-


zung und Abschluss zum Gleisbett und als Auftakt des Quartiers „Edelsteinviertel“ kann das 


Planungsgebiet ein wichtiger Baustein im Stadtgefüge werden. 


Die Grundstücke sollen mithilfe des Bebauungsplans der Wohnnutzung zugeführt werden. Der 


Bedarf an Wohnraum ist aufgrund des steten Wachstums der Bevölkerungszahl groß, eine 


weitere Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich kann damit vermindert werden. Ge-


plant sind Mehrfamilienhäuser mit gemeinschaftlichen Freiflächen, welche auch für die Öffent-


lichkeit zugänglich sein sollen. Innerhalb der Gebäude werden öffentlich nutzbare Räume und 


soziale Einrichtungen angestrebt. Ein für die Öffentlichkeit nutzbarer Weg soll das „Edelstein-


viertel“ mit dem Ostbahnhof verbinden und so einen attraktiven Weg in die Innenstadt, zum 


Woog und zum Erschließungsnetz durch den ÖPNV bieten. 


Das Planungsgebiet ist über die Erbacher Straße erschlossen. Die Straße Am Busenberg soll 


nach Südwesten und der Jadeweg nach Nordwesten verlängert werden, so dass er an die 


Straße Am Busenberg angebunden ist. Auch der von der Erbacher Straße kommende fußläu-


fige Mondsteinweg soll nach Südwesten fortgeführt werden. 


Die erforderlichen Stellplätze sollen innerhalb des Plangebiets vorwiegend unterirdisch unter-


gebracht werden. 
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5. Ausgangssituation 


Stadträumliche Einbindung 


Das Planungsgebiet mit einer Größe von rd. 1,16 ha liegt am östlichen Rand der Innenstadt, 


eingebettet in die hier von Osten her bis an den Stadtkern heranreichenden Landschaftsräu-


me (Ausläufer Messeler Hügelland). Im Nordosten befinden sich die Rosenhöhe und das 


Oberfeld, zwei attraktive Grün-, und Landschaftsräume zur Naherholung. Auch der Land-


schaftsraum Woog ist nicht weit entfernt. Stadtkulturelle Qualitäten liegen in der Nähe: Das 


Hofgut Oberfeld, die TUD mit dem Standort Lichtwiese, die Mathildenhöhe, das Vivarium, der 


Botanische Garten. 


Das Gebiet liegt auf einer mittleren Höhe von etwa 162 m über NN und steigt von Südwesten 


nach Nordosten um ca. 2 m an. Die Entfernung zur Stadtmitte (Luisenplatz) beträgt im Mittel 


ca. 2 km (Luftlinie). Die wichtigsten Verkehrsverbindungen sind über die Landgraf-Georg-


Straße (B 26) und die Landkreisbuslinien vorhanden. Eine Busanbindung führt über die Erba-


cher Straße. Die Odenwaldbahn verbindet das Gebiet mit dem Hauptbahnhof Darmstadt 


(5 Minuten Fahrzeit, 30 bis maximal 60-Minuten-Takt) und dem Hauptbahnhof Frankfurt am 


Main (20 Minuten Fahrzeit, 60-Minuten-Takt). 


Das seit einigen Jahren entwickelte „Edelsteinviertel“ im Osten des Planungsgebietes wurde 


als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Viele Einfamilienhäuser und einige Mehrfamilienhäu-


ser sind in den letzten Jahren entstanden und entstehen noch. Ein Kindergarten wurde im 


Zuge der Entwicklung des neuen Quartiers erbaut. 


 


Gegenwärtige Situation im Plangebiet 


Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um eine Konversionsfläche, ein großer Teil ist derzeit 


eine unbebaute Schotterfläche, nachdem vor ca. 8 Jahren eine dort ansässige Baustoffhand-


lung weggezogen ist. Teile des Bodens im nördlichen Bereich wurden im Rahmen einer Altlas-


tensanierung ausgetauscht. Die Erschließung ist zurzeit über die Erbacher Straße sicher ge-


stellt. Eine Erschließung über die Straße Am Busenberg ist möglich, die Straße wurde jedoch 


bislang noch nicht in Gänze ausgebaut. 


Die Baustruktur der Umgebung ist sehr unterschiedlich: Neben zweigeschossigen Reihen- 


und Doppelhäusern in direkter Nähe gibt es im weiteren Verlauf der Erbacher Straße Wohn-


gebäude in dreigeschossiger Zeilenbauweise. Die Dachformen variieren von Sattel- bis zu 


Flachdächern. 


Der in Luftlinie von der nördlichen Spitze des Geltungsbereiches ca. 120 m entfernt liegende 


Ostbahnhof steht unter Denkmalschutz. Die Rosenhöhe ist als Kulturdenkmal gelistet. 


Das noch bestehende Gewerbe, die Holzhandlung Gentil, liegt östlich des Geltungsbereiches 


an der Straße Am Judenteich. 


Am westlichen und südlichen Rand werden Bahnflächen in den Geltungsbereich einbezogen. 


Die Verhandlungen über die Entwidmung dieser Flächen sind aufgenommen. 
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Erschließung 


Für Kraftfahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger ist das Plangebiet über die Erbacher Straße 


und den Ostbahnhof mit der Odenwaldbahn und der vorhandenen Busanbindung gut er-


schlossen. 


 


Gemeinbedarfseinrichtungen 


Der Kindergarten im „Edelsteinviertel“ ist als Gemeinbedarfseinrichtung in diesem Stadtquar-


tier entstanden. Die Elly-Heuss-Knapp Grundschule im Woogs-Viertel liegt ca. 2 km entfernt. 


 


Ver- und Entsorgung 


Durch die Anbindung des Planungsgebietes an das „Edelsteinviertel“ ist die Ver- und Entsor-


gung durch die örtlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen gesichert. 


Für die Bewegung der Entsorgungsfahrzeuge stehen die bereits derzeit genutzten Verkehrs-


flächen bzw. die noch herzustellenden Straßen Am Busenberg und Jadeweg zur Verfügung. 


 


Planungsgeschichte 


Im Jahr 1998 wurden in einer Mehrfachbeauftragung vier städtebauliche Entwurfskonzepte für 


das Planungsgebiet O 17 erstellt. Der Entwurf des Büros StadtBauPlan wurde ausgewählt und 


auf dieser Grundlage der Bebauungsplan O 17 Teilbereich I (in Kraft getreten am 16.11.2002) 


erarbeitet. Dokumentiert ist dies in der Broschüre „An der Rosenhöhe – Baugebiet O 17 – 


Erbacher Straße / Judenteich“ vom Stadtplanungsamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt. 


Der Bebauungsplan O 17 musste zweigeteilt werden, da zum Zeitpunkt der Aufstellung die 


Überplanung noch gewidmeter Bahnflächen nicht möglich war. 


6. Grundzüge der Planung 


Art der baulichen Nutzung 


Die Art der baulichen Nutzung wird durch Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets (WA) 


festgesetzt. Dies entspricht der Art der Nutzung im benachbarten rechtskräftigen Bebauungs-


plan O 17 Teilbereich I. Das Allgemeine Wohngebiet erlaubt eine gebietsbezogene, dem 


Wohnen verträgliche, eingeschränkte Nutzungsmischung. Da die Etablierung der Wohnnut-


zung städtebauliches Ziel ist, werden die im Allgemeinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen, 


wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anla-


gen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen. 


 


Maß der baulichen Nutzung 


Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflä-


chenzahl (GFZ) und die Geschosszahlen festgesetzt.  
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Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird für die überbaubaren Grundstücksflächen WA 1 


und WA 2 auf 0,4 und für WA 3 auf 0,35 festgesetzt. Die zulässige Grundflächenzahl darf 


durch die Unterbauung mit der Tiefgarage, oberirdische Flächen für Stellplätze und Nebenan-


lagen bis zu einem Wert von max. 0,6 überschritten werden. Die Festsetzungen für die mögli-


chen Überschreitungen der GRZ für Tiefgarage und Stellplätze ist begründet durch die not-


wendige Anzahl der Stellplätze innerhalb des Geltungsbereichs. Die Überschreitung der GRZ 


bis zu 0,75 ist zulässig, damit ein für die Allgemeinheit nutzbarer Weg entlang der nordöstli-


chen Geltungsbereichsgrenze hergestellt werden kann. 


Die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) wird in WA 1 und WA 2 auf 0,9 und WA 3 auf 0,7 


festgesetzt. Die Festsetzung einer GFZ von 0,9 in WA 1 und WA 2 ermöglicht dreigeschossige 


Baukörper bei einer moderaten Grundstücksausnutzung. 


Die zulässige Zahl der Vollgeschosse wird in WA 1 und WA 2 auf drei Vollgeschosse (III), in 


WA 3 auf zwei Vollgeschosse (II) begrenzt. 


In WA 1 wird ein Staffelgeschoss zugelassen. Die Festsetzung zur Lage des Staffelgeschos-


ses soll sicherstellen, dass an der städtebaulich wichtigen Ecke der Auftakt des „Edelsteinvier-


tels“ mit einem markanten Stadtbaustein erlebbar wird. In WA 2 werden Staffelgeschosse über 


den drei Vollgeschossen ausgeschlossen, in WA 3 ist auf den zwei Vollgeschossen ein Staf-


felgeschoss zulässig. 


Durch diese Festsetzungen fügt sich das Planungsgebiet in die Bebauungsdichte und die  


Gebäudehöhen der Umgebung ein. Die heterogene Bestandsbebauung erhält einen ruhigen 


Abschluss zum Gleisbett hin. Durch die dreigeschossige Zeilenbebauung in WA 1 und WA 2 


wird eine klare städtebauliche Kante zum Gleisbett geschaffen. Für Besucher und Anwohner 


erhält das „Edelsteinviertel“ an der Erbacher Straße und zum Gleisbett hin einen klaren Auf-


takt und attraktiven Eingang. 


In WA 1 und WA 2 werden Höhenbezugspunkte festgesetzt. Die Festsetzung der Höhenbe-


zugspunkte ist notwendig, da die Geländesituation im Bestand undefiniert ist. Die Höhenbe-


zugspunkte orientieren sich an den Höhenlagen der benachbarten Grundstücke. 


Die Benennung der Höhenbezugspunkte (z.B. H 1) ermöglicht die Zuordnung zur überbauba-


ren Grundstücksfläche für die der Höhenbezugspunkt maßgeblich ist. 


 


Überbaubare Grundstücksfläche 


Die Größe und Lage der überbaubaren Grundstücksflächen definiert die Stellung der Gebäu-


dekörper. 


Durch die Baulinien in WA 1 und WA 2 wird eine Bebauung mit einer auch aus energetischer 


Sicht sinnvollen Gebäudetiefe ermöglicht. Die Grundstücksverhältnisse erfordern hier Bauli-


nien zu der noch gewidmeten Bahnfläche hin. Eine zeitnahe Entwidmung dieser Flächen wird 


angestrebt. Da der Bebauungsplan dort eine öffentliche Grünfläche festsetzt, kann eine weite-


re Bebauung nicht erfolgen, somit werden keine nachbarlichen Belange tangiert. 


Die angeschnittenen Baufelder im WA 3 werden mit den Baufeldern des rechtskräftigen Be-


bauungsplans O 17 Teilbereich I zu Gesamtbaufeldern verbunden. Daher werden die Bau-


grenzen entlang der Geltungsbereichsgrenze nicht geschlossen. 
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Die überbaubaren Grundstücksflächen dürfen durch Bauteile wie Balkone und Terrassen  


überschritten werden. 


Die Überschreitung der Baugrenzen in WA 1 durch Terrassen ermöglicht eine öffentlich zu-


gängliche Nutzung, wie z.B. eine Gastronomie oder Seminarräume. 


Die Zulässigkeit des Zurückspringens von der Baulinie in WA 1 ermöglicht eine Gliederung 


des Baukörpers, die sich positiv auf das Stadtbild auswirken kann. 


Ein Zurücktreten des obersten Geschosses in WA 2 gegenüber der Baulinie erlaubt ein nach 


Südwesten zur öffentlichen Grünfläche hin zurückgesetztes oberstes Geschoss. 


Die überbaubaren Grundstücksflächen werden benannt (z.B. ÜF 1), um die Zuordnung zu den 


Höhenbezugspunkten zu erleichtern. 


 


Bauweise und Höhe der baulichen Anlagen 


Die offene Bauweise entspricht der in der Umgebung vorgefundenen Bauweise, so dass sich 


eine Neubebauung in die bestehende bauliche Struktur einfügt. Die Höhe der baulichen Anla-


gen wird festgesetzt, um eine zur Umgebung passende Höhenentwicklung zu ermöglichen. 


 


Geländeaufschüttung 


Das Gelände in den Bereichen WA 1 und WA 2 befindet sich innerhalb einer topographisch 


schwierigen Hangsituation. Die nordöstlich benachbarten Grundstücke liegen ca. 2 m über 


dem Gleisbett der Odenwaldbahn. Dicht neben den benachbarten Grundstücksgrenzen hat 


sich eine steile Bruchkante herausgebildet. 


Die Haupterschließung der zukünftigen Baukörper erfolgt von der Erbacher Straße aus und 


von einem an den benachbarten Grundstücksgrenzen entlang führenden Weg mit Geh- und 


Radfahrrecht. Um hohe Stützmauern zu vermeiden, soll der Weg die Höhenlage der benach-


barten Grundstücke weitgehend aufnehmen. Zum Gleisbett der Odenwaldbahn hin sollen 


ebenfalls keine hohen Stützmauern errichtet werden. Das Gelände zwischen WA 1 und WA 2 


soll stufenweise nach unten geführt werden. Damit wird eine Durchlässigkeit von der zukünfti-


gen öffentlichen Grünfläche entlang der Bahngleise zum öffentlich nutzbaren Weg erreicht, 


über den die Verbindung zur Rosenhöhe und dem Oberfeld hergestellt werden kann. Eine 


Geländeaufschüttung ist aus diesen Gründen notwendig und dient auch dazu, Durchblicke zu 


ermöglichen und so zu einem positiven Ortsbild beizutragen. Die im Plan angegebenen Ge-


ländehöhen im Bereich der Geländeaufschüttung und Tiefgaragendecke sind Grundlage für 


die nach Hessischer Bauordnung im Bauantragsverfahren festzulegende Geländeoberfläche. 


 


Nebenanlagen 


Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bis 


zu 5 % der Gesamtgrundfläche des Baugrundstücks zulässig. Sie sind für den täglichen Ab-


lauf der Wohnnutzung (z.B. überdachte Fahrradabstellplätze im autoarmen Wohnprojekt) er-


forderlich. 
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Flächen für Stellplätze und Garagen 


Die Tiefgarage darf in der gekennzeichneten Fläche für Nebenanlagen auch außerhalb der 


überbaubaren Grundstücksfläche liegen, damit die notwendigen Stellplätze weitgehend unter-


irdisch untergebracht werden können und so die oberirdischen Freibereiche vom ruhenden 


Verkehr weitgehend frei bleiben und begrünt werden können. Stellplätze sind innerhalb der 


überbaubaren Grundstücksflächen und in den gekennzeichneten Flächen zu errichten. 


 


Verkehrsflächen 


Im Norden des Planungsgebiets wird die Erbacher Straße bis zur Straßenmitte mit begleiten-


den Straßenbäumen festgesetzt. 


Die durch den Bebauungsplan O 17 Teilbereich I festgesetzten und zu ergänzenden Straßen 


Am Busenberg und Jadeweg dienen der Erschließung aller Grundstücke. Die Erschließungs-


straßen Am Busenberg und Jadeweg werden im Zuge der Ausbauplanungen verkehrsberuhigt 


gestaltet werden. 


Die Verlängerung des Fußwegs Mondsteinweg dient dem Zugang zur öffentlichen Grünfläche 


mit Spielpunkt. 


 


Grünflächen  


Durch die Festsetzung einer Grünfläche entlang des Bahngeländes erhält das „Edelsteinvier-


tel“ einen grünen Abschluss. Zudem dient dieser Bereich mit der Anordnung von Spielpunkten 


und der Möglichkeit für Ruheplätze der Naherholung für das ganze Quartier (O 17 Teilbe-


reich I und O 17 Teilbereich II). Auch wird die Qualität der Verbindung zwischen Botanischem 


Garten und Vivarium auf der einen und der Rosenhöhe auf der anderen Seite definiert. 


 


Flächen mit Gehrecht 


Ein mit Geh- und Fahrradfahrrecht zu Gunsten der Allgemeinheit zu belastender Weg wird im 


Bebauungsplan nur grob verortet, muss aber mit einer Breite von 3,00 m hergestellt werden. 


Dieser Weg dient der Zugänglichkeit der Baukörper, aber vor allem auch der Verbindung des 


Quartiers „Edelsteinviertel“ mit dem Ostbahnhof bzw. der dahinter liegenden Innenstadt für 


Fußgänger und Radfahrer. Um hohe Stützmauern zu vermeiden, soll der Weg die Höhenlage 


der benachbarten Grundstücke weitgehend aufnehmen. 


 


Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen und von der 


Bebauung freizuhaltende Schutzflächen 


Die gekennzeichneten Flächen im WA 3 dürfen bebaut werden, allerdings nur sofern im Bau-


genehmigungsverfahren der Nachweis erbracht worden ist, dass die störenden gewerblichen 


Nutzungen verbindlich eingestellt wurden oder durch ausreichende Schallschutzmaßnahmen 


ausreichend abgeschirmt werden können. Dies dient dem Schutz der Anwohner vor Umwelt-


belastungen durch Gewerbelärm. 
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Aus der schalltechnischen Untersuchung des Büros Fritz, Beratende Ingenieure vom 


16.01.2014 geht hervor, dass auf das Gebiet mehrere Schalquellen einwirken:  


der Straßenverkehrslärm der Erbacher Straße 


die Schallemissionen der Odenwaldbahn 


der Straßenverkehrslärm der B 26 – Hanauer Straße. 


Die höchste Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 am Tag um 8 dB(A) und 


nachts um 10 db (A) entsteht an der nordöstlichen, zur Erbacher Straße hin gelegenen Bau-


grenze des WA1. Hier wäre als aktive Schallschutzmaßnahme nur eine Schallschutzwand 


wirkungsvoll, die eine Höhe von mindestens 12 m hätte (Schalltechnische Untersuchung, S. 


14). 


Der Bebauungsplan dient der Ergänzung der Wohnbebauung im Innenbereich der Wissen-


schaftsstadt Darmstadt. In der Stellungnahme des Regierungspräsidiums vom 10.09.2014 


wird dies ausdrücklich begrüßt: „Die Aufstellung des Bebauungsplans folgt dem Gebot des 


sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, indem Flächen innerhalb des durch Bebauung im 


Innenbereich entstandenen Ortsgefüges für eine neugeordnete Nutzung mobilisiert werden 


(Nachverdichtung). Hiermit wird ein Beitrag zur Reduktion weiteren Flächenverbrauchs im 


Außenbereich geleistet. Daher wird der Bebauungsplan unter Gesichtspunkten des vorsor-


genden Bodenschutzes ausdrücklich begrüßt.“ 


Eine Festsetzung als Gewerbegebiet ist städtebaulich nicht begründbar. In Nachbarschaft 


eines Wohngebiets würden hierdurch weitere Nutzungskonflikte entstehen. 


Die zukünftige Bebauung stellt ein Bindeglied zwischen Stadtkern und dem Neubaugebiet 


„Edelsteinviertel“ dar. Das zukünftige Gebäude innerhalb des WA 1 wird Auftakt dieses Stadt-


quartiers sein und sollte als solches erkennbar sein und nicht hinter einer Lärmschutzwand 


verschwinden. Zudem ist es aus städtebaulichen Gründen wünschenswert, den Charakter der 


Erbacher Straße als Ortsstraße mit einer prägenden Baumreihe zu erhalten und als Verbin-


dung zu Rosenhöhe und Oberfeld zu gestalten. Eine Lärmschutzwand würde der Erbacher 


Straße eine reine Verkehrsfunktion zugestehen. 


Beim Straßenverkehrs- und Tiefbauamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt liegt eine Planung 


zur Neugestaltung der Erbacher Straße mit Einrichtung einer Tempo-30-Zone vor. Dies trägt 


zur Verkehrsberuhigung bei und ist als aktive Lärmschutzmaßnahme zu bewerten. 


Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich die größeren Frei- und Grünflächen 


der privaten Baugrundstücke zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen WA 1 und 


WA 2, nördlicher Bereich, und zwischen den beiden Bereichen des WA 2. Wegen des Grund-


stückszuschnitts besteht keine Möglichkeit, diese Freiflächen zu lärmabgewandten Seiten 


unterzubringen. 


Dies gilt im Wesentlichen auch für wohnungszugehörige Freiflächen in Form von Balkonen. 


Aufgrund des Grundstückszuschnitts können innerhalb des WA 2 und WA 3 nur lange, schma-


le Baukörper entstehen. Die lärmabgewandten Längsseiten liegen Richtung Nordosten. Aus 


Gründen der Besonnung ist es nicht sinnvoll, hier Balkone anzuordnen. 


Insofern ist es städtebaulich und architektonisch nicht sinnvoll, Festsetzungen zu treffen, dass 


Balkone auf der lärmabgewandten Seite gebaut werden. Die Anordnung von Funktionsräumen 
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zur Schallquelle hin ist aus diesen Gründen ebenfalls nicht wünschenswert. Zudem sind für 


die Innenräume passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. 


 


Auf die Südwestfassaden der Baukörper wirken Lärmemissionen aus dem Bahnverkehr der 


Odenwaldbahn und dem Straßenverkehr der B 26 ein. Aus der schalltechnischen Untersu-


chung geht hervor, dass sich durch die Lärmemissionen nur des Bahnverkehrs in Bezug auf 


die Baukörper Immissionen ergeben, die tagsüber innerhalb der städtebaulichen Orientie-


rungswerte der DIN 18005 liegen, nachts nur leicht überschritten werden. 


 


Die maßgebende Schallquelle ist die Hanauer Straße (B 26), die eine Entfernung von ca. 


60 m zu den südwestlichen Baugrenzen hat. Eine Lärmschutzwand entlang der B 26 ist schon 


errichtet worden. Eine zusätzliche Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie wäre von der 


Schallquelle Straße zu weit entfernt, um eine ausreichende lärmmindernde Wirkung für die 


Freibereiche der zukünftigen Gebäude zu erzielen. Daher ist es nicht zielführend, eine Lärm-


schutzwand entlang der Bahnlinie zu errichten. 


Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ stellen keine Grenzwer-


te dar. Die Belange des Schallschutzes sind bei der in der städtebaulichen Planung erforderli-


chen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen 


zu beachten. Soweit im Rahmen der Bauleitplanung Überschreitungen der Orientierungswerte 


in einer noch abwägbaren Größenordnung festgestellt werden, kann zu Gunsten anderer, in 


der städtebaulichen Planung relevante Belange, auf einen entsprechenden Schallschutz ver-


zichten werden. 


Im vorliegenden Fall unterschreiten die Beurteilungspegel die untere Grenze der in der Recht-


sprechung bezüglich einer Gesundheitsgefährdung genannten Werte Lr ≤70 / 60 dB(A) am 


Tag bzw. in der Nacht. 


 


 


Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 


Die Festsetzungen zu der äußeren Gestaltung baulicher Anlagen orientieren sich an den 


Festsetzungen des Bebauungsplans O 17 Teilbereich I und dienen einer geordneten sowie für 


das gesamte Quartier „Edelsteinviertel“ charakteristischen städtebaulichen Erscheinung. 


Flachdächer und flach geneigte Dächer bestimmen das „Edelsteinviertel“ und werden daher 


mit einem maximalen Neigungswinkel von 15° festgesetzt. Die festgesetzte Materialfarbigkeit 


fügt sich in die Umgebung ein. 


Die Anordnung des Staffelgeschosses in WA 1 wird festgesetzt, um den deutlichen städtebau-


lichen Auftakt des Edelsteinviertels mit dem Hochpunkt sicherzustellen. 


Das Zurückspringen der Staffelgeschosse in WA 3 fügt sich in das Bild des vorrangig zweige-


schossigen Quartiers ein. 


Die Zulässigkeit von Solaranlagen, Solarthermieanlagen und Gründächern ermöglicht nach-


haltig sinnvolle Energiegewinnung. 
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Nebenanlagen und Müllbehälterstandplätze sind, wie im schon bestehenden Quartier, einzu-


hausen und zu begrünen. Die Festsetzung von zusammenhängenden, einheitlich gestalteten 


Carports entlang der Straßenräume dient einem geordneten öffentlichen Straßenraum und 


fügt sich ebenfalls in das Quartier ein. 


 


Grundstücksfreiflächen 


Aus gestalterischer Sicht sollen die öffentlichen Grünflächen möglichst ohne Höhenversatz in 


die privaten Grundstücksfreiflächen übergehen. Geringe Abgrabungen sind zulässig. 


 


Einfriedungen 


Mauern und bauliche Einfriedungen sind unzulässig, Hecken sind nur bis zu einer Höhe von 


1,2 m zulässig, da eine Durchlässigkeit der Sicht und der Wechsel für Kleintiere möglich sein 


soll. 


Die deutlich höhere Einfriedung entlang der Bahnanlagen dient der Verhinderung des Betre-


tens der Bahnanlagen. 


 


Wasserhaushalt 


Zur Schonung des natürlichen Wasserhaushaltes soll das auf den Dächern anfallende Re-


genwasser in Zisternen aufgefangen werden. Es soll als Brauchwasser verwendet werden. 


Das auf den versiegelten Flächen oberflächlich abfließende Wasser soll zum Zweck der 


Rückhaltung und Versickerung in die Grünflächen eingeleitet werden. Aus Gründen des Was-


serhaushalts wird auf eine wasserdurchlässige Befestigung der Stellplätze und Zufahrten Wert 


gelegt, sofern sie nicht unterbaut sind. Niederschlagswasser, das die Anforderungen aus was-


serrechtlicher Sicht nicht erfüllt, ist zum Schutz des Bodens und des Grundwassers in die Ka-


nalisation einzuleiten oder einer Vorbehandlung zuzuführen. 


Im Bereich des ehemaligen Bahngeländes / Sanierungsfläche der Tankstelle Firma Held (Alt-


flächendatei-Nr. 411.000.031.000.014 / Status der Altfläche: „Sanierung (Dekontamination) 


abgeschlossen“) befinden sich noch Restbelastungen im Boden, die aus Gründen der Ver-


hältnismäßigkeit nicht entfernt werden konnten. Hier ist die Versickerung von Niederschlags-


wasser nicht zulässig, da es andernfalls zur Verlagerung von Schadstoffen in das Grundwas-


ser kommen kann (s. textliche Festsetzungen I. 13.2 und IV 1.3). 


7. Technische Infrastruktur 


Die Versorgung mit Strom und Erdgas erfolgt durch die vorhandenen Leitungen. 


Die festen Abfallstoffe werden durch den Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienst-


leistungen entsorgt. 
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8. Grünordnung 


8.1 Ziele 


Insgesamt soll das grünordnerische Konzept aus dem inzwischen teilweise realisierten Gebiet 


des Bebauungsplans O 17 Teilbereich I aufgegriffen und unter Beachtung der städtebaulich 


neuen Akzente des O 17 Teilbereich II weiterentwickelt werden. Dabei ist insbesondere die 


Einengung im Bereich der öffentlichen Grünfläche durch die Grünordnungsplanung so aufzu-


fangen, dass die Nutzung qualitativ gleichwertig bleibt. 


 


Diese Verengung der öffentlichen Grünfläche wurde notwendig, da in diesem Bereich die zu-


künftige Gleisanlage der Museumsbahn des Eisenbahnmuseums Darmstadt-Kranichstein 


vorgesehen ist. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Abbildung 1 Einengung der öffentlichen Grünfläche (Überlagerung in exemplarischem 


Ausschnitt des Geltungsbereichs O 17 Teilbereich II mit O 17 Teilbereich I) 







Wissenschaftsstadt Darmstadt  
Begründung zum Bebauungsplan O 17 Teilbereich II Seite 13 


 


Die Schwerpunkte der grünordnerischen Ziele des Bebauungsplans O 17 Teilbereich II sind: 


 Private Grundstücksfreiflächen im Bereich WA 3 sollen entsprechend denen des Be-


bauungsplans O 17 Teilbereich I entwickelt werden. 


 Private Grundstücksfreiflächen im Bereich WA 1 und WA 2 sollen zum Großteil für je-


dermann offen und einladend gestaltet werden. Das bedeutet z.B. 


- Führung der Fuß- und Radwegeverbindung vom Teilbereich I über den Teilbe-


reich II über die privaten Grundstücksfreiflächen. 


- Aufnahme und sinnvolle Weiterführung von gestalterischen Leitelementen aus 


dem Bebauungsplan O 17 Teilbereich I. 


- Erhalt von Sichtbeziehungen zwischen öffentlicher Grünfläche und Fuß- und 


Radweg im Nordosten der privaten Grundstücksfläche (Hauptwegeverbindung). 


- Gestaltung von öffentlich nutzbaren Sitz- oder Spielpunkten. 


 Die öffentliche Grünfläche bildet den Abschluss des Baugebiets zur Bahnanlage und 


ist Teil des Naherholungskonzepts des Baugebiets. Das bedeutet z.B. 


- Weiterführung der Fuß- und Radwegeverbindungen aus dem Bebauungsplan  


O 17 Teilbereich I. 


- Aufwertung durch Spielpunkte / Aufenthaltsbereiche. 


8.2 Grünordnerisches Konzept 


Das grünordnerische Gestaltungskonzept dient neben der Visualisierung der Grundzüge der 


Planungsumsetzung auch als Instrument zur Identifizierung der erforderlichen grünordneri-


schen Festlegungen des Bebauungsplans. 


Mit dem Gestaltungskonzept können 


 eine funktionierende Rad- und Fußwegeführung einschließlich ggf. erforderlicher Leit-


elemente nachgewiesen, 


 die mögliche Lage und ggf. Ausbildung von Spielpunkten und Aufenthaltsplätzen auf-


gezeigt und 


 zu erhaltende Sichtbeziehungen ermittelt 


werden. 


 


Das Gestaltungskonzept beschränkt sich deshalb bewusst auf die Darstellung o.g. für die Öf-


fentlichkeit wichtiger Punkte, weil die gestalterische Freiheit bei der gärtnerischen Anlage der 


öffentlichen und privaten Freiflächen soweit wie möglich erhalten bleiben soll. Das grünordne-


rische Konzept ist der Begründung als Anlage beigefügt. 


8.3 Einbindung in die Umgebung 


Die bestehenden übergeordneten Grünräume werden für Fußgänger und Radfahrer durch 


über das Plangebiet führende Wege und Leitelemente miteinander verbunden, so dass eine 
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attraktive Vernetzung von Rosenhöhe, Oberfeld, Botanischem Garten und Vivarium entsteht. 


Hierbei ist vor allem die Gestaltung der Hauptwegeanschlüsse  


 an die Erbacher Straße mit Übergang zur Rosenhöhe, 


 an den Granatweg in Richtung des zentralen Quartiersplatzes aus dem Bebauungs-


plan O 17 Teilbereich I und 


 an den Hauptweg der öffentlichen Grünfläche des Bebauungsplans O 17 Teilbereich I 


so vorzusehen, dass die Wegeführung eindeutig erkennbar ist. 


 


Der eindeutige Wegeanschluss an den Hauptweg für Fußgänger und Radfahrer an der Straße 


Am Busenberg erfolgt über die Fortsetzung der in dem Bebauungsplan O 17 Teilbereich I vor-


gesehenen Baumreihe als Leitelement (s. textliche Festsetzungen II 2.6). Dabei wird der 


Baumabstand hier deutlich vergrößert, um die Zufahrt in die Tiefgarage zu ermöglichen. 


Gleichzeitig wird durch den vergrößerten Baumabstand der Beginn des Weges auf dem priva-


ten Grundstück besser erlebbar. Da zudem die Strauchhecke aus dem Granatweg, welche 


bereits im Bebauungsplan O 17 Teilbereich I nördlich des neuen Weges weiterführt, nun auch 


auf der südlichen Seite bis zum Gebäude geführt wird (s. textliche Festsetzungen II 2.1.4), 


entsteht eine klar erkennbare und gefahrlose Wegeführung. Der Weg ist zu begrünen. Dazu 


wird der vorhandene Baum auf Höhe des Flurstücks Nr. 300/6 als zu erhaltend festgesetzt. 


Außerdem sollen nach Möglichkeit zwei Bestandsbäume auf Höhe des Flurstücks Nr. 300/4 


erhalten bleiben. Aufgrund des Standorts der Bäume nahe der Grundstücksgrenze auf der 


Böschung ist deren Erhalt abhängig von der konkreten Wegeplanung, welche erst nach Sat-


zungsbeschluss der Bauleitplanung erfolgt. Schädigungen des Wurzelbereichs im Zuge der 


Wegebauarbeiten können zum jetzigen Planungsstand nicht ausgeschlossen werden. Bei 


Rodung ist eine Ersatzpflanzung gemäß Baumschutzsatzung erforderlich. 


 


Detaillierte Festsetzungen zur gärtnerischen Begrünung wurden bewusst nicht getroffen, um 


die gestalterische Freiheit des Bauherrn zu erhalten. Dennoch sollen die Empfehlungen der 


Gehölzarten-Auswahlliste (s. textliche Festsetzungen II 2.8) Berücksichtigung finden. 


 


Die Planung ermöglicht die zukünftige Anbindung der Wege an den Hauptweg in der öffentli-


chen Grünfläche des Bebauungsplans O 17 Teilbereich I. Derzeit ist die Umsetzung der öf-


fentlichen Grünfläche des Bebauungsplans O 17 Teilbereich I in diesem Bereich nicht mög-


lich, da dort die Halle der Firma Gentil steht. 


8.4 Vernetzung öffentlicher und privater Grünflächen  


Im grünordnerischen Konzept wurden sowohl für die öffentlichen als auch für die privaten 


Grünflächen landschaftsplanerische und grüngestalterische Vorschläge erarbeitet, die die 


Vernetzung der Freiflächen in einem Gesamtkonzept sicherstellen. So wurden Baumpflanzun-


gen vor allem in den Randbereichen der sich zwischen den Gebäuden öffnenden öffentlichen 


Grünflächen angeordnet. Hierdurch werden zum einen die öffentlichen und privaten Grünflä-
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chen als eine zusammengehörige Fläche randlich gefasst. Zum anderen entsteht im Wechsel 


mit den Gebäuden auf der langgezogenen und schmalen Gesamtfläche des Gebiets eine Fol-


ge abwechslungsreicher Freiräume. 


 


Um die Vernetzung öffentlicher und privater Grünflächen innerhalb des WA 1 und WA 2 mit-


tels offener Begegnungsräume für Bewohner, Nachbarn und Spaziergänger zu sichern, wur-


den folgende Festsetzungen zu Einfriedungen auf privaten Grundstücken getroffen: 


 Mauern als Abgrenzung der Grundstücke sind unzulässig (s. textliche Festsetzung 


III 3.1) aber 
 Hecken als Einfriedung sind bis zu einer Höhe von max. 1,20 m zulässig (s. textliche 


Festsetzung III 3.2). 


 


Die grünordnerische Gestaltung des WA 3 richtet sich nach den Festsetzungen des Bebau-


ungsplans O 17 Teilbereich I. Da hier die Vernetzung von privaten und öffentlichen Flächen 


nicht erforderlich ist, sind hier zu öffentlichen Flächen Zäune in einer Höhe von 0,90 m bis 


maximal 1,20 m über Geländeoberfläche zulässig. Sockel und geschlossene Ansichtsflächen 


sind unzulässig. Zaunanlagen sind, mit Ausnahme der Tor- und Türöffnungen, mindestens 


einseitig mit standortgerechten Hecken aus Laubgehölzen anzupflanzen. (s. textliche Festset-


zung III 3.3). 


 


Entlang der Bahnanlagen ist ein nicht übersteigbarer Stabgitterzaun in Höhe von mindestens 


1,50 m vorgesehen, welcher das Betreten der Bahnanlage über die öffentliche Grünfläche 


sicher verhindert (s. textliche Festsetzung III 3.4). 


8.5 Durchgrünung 


Es wird eine möglichst intensive Be- und Durchgrünung auf den öffentlichen und privaten Flä-


chen angestrebt. Damit sollen v.a. eine Verbesserung des Lokalklimas (v.a. Temperatur, Luft-


feuchte), die Schaffung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere, die attraktive Gestaltung 


der Freiflächen und die Einbindung der Baukörper in die Umgebung erreicht werden. 


8.5.1 Öffentliche Grünflächen 


Die öffentliche Grünfläche soll sowohl ein attraktiver Bestandteil der Naherholung sein als 


auch stadtökologische Wirkungen entfalten. 


 


Die Belange der Naherholung werden mit Festsetzungen zum grünordnerischen Konzept (sie-


he Kapitel II 8.2 dieser Begründung) umgesetzt. Neben der funktionierenden Wegeanbindung 


und der Fortführung von Leitstrukturen des Plangebietes des Bebauungsplans O 17 Teilbe-


reich I in das Gebiet des O 17 Teilbereich II hinein, ist hier die Anordnung von zwei öffentli-


chen Spielpunkten (s. textliche Festsetzung I 10.2) zu nennen. Zudem sollen die Flächen 


durch einzelne Aufenthaltsbereiche aufgewertet werden. 
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Die stadtökologischen Belange der Durchgrünung werden mit folgenden Festsetzungen erfüllt 


(s. textliche Festsetzung II 1.2.1): 


 Verwendung von ausschließlich standortgerechten Pflanzen, 


 Einbeziehung von vorhandenen Strukturen und 


 Herstellung und dauerhafte Unterhaltung von Park- und Wiesenflächen. 


Dabei sind die Qualitätsanforderungen an das eingesetzte Pflanzgut bei Gehölzpflanzungen 


so hoch (s. textliche Festsetzung II 1.2.2), dass sowohl die ökologischen Funktionen als auch 


die ästhetische Erlebbarkeit in kurzer Zeit erreicht werden. 


8.5.2 Private Grundstücksfreiflächen 


Die privaten Freiflächen sind, soweit sie nicht von anderen Festsetzungen belegt sind, gärtne-


risch anzulegen. Im Nordosten der privaten Grundstücksfreiflächen führt der Hauptweg für 


Radfahrer und Fußgänger, welcher mit einem Wegerecht für die Öffentlichkeit gesichert wird. 


Über diesen Weg werden zukünftig Rosenhöhe und Botanischer Garten miteinander ver-


knüpft. Die intensive Durchgrünung wird wie folgt erreicht: 


 Festsetzungen von Baum- und Strauchpflanzungen (s. textliche Festsetzung II 2.1.2, 


II 2.1.3, II 2.1.4 und II 2.5), 


 Festsetzung zur Begrünung von Dächern (s. textliche Festsetzung II 2.2),  


 Festsetzung zur intensiven Begrünung von Tiefgaragen, welche unterhalb der Gelän-


deoberfläche liegen (s. textliche Festsetzung II 2.3) mit Ausnahme der Tiefgarage in 


WA 2,  


 Festsetzungen zur Begrünung von Stellplätzen, Carports und Garagen (s. textliche 


Festsetzung II 2.4) und 


 Empfehlung einer Fassadenbegrünung an den Außenwandflächen der Gebäude 


(s. textliche Festsetzung VI 7). 


8.6 Zusammenfassung Grünordnung 


Insgesamt soll das grünordnerische Konzept aus dem Gebiet des Bebauungsplans O 17 Teil-


bereich I aufgegriffen und unter Beachtung der städtebaulich neuen Akzente des Bebauungs-


plans O 17 Teilbereich II weiterentwickelt werden.  


 


Zur Visualisierung der Grundzüge der Planungsumsetzung und als Instrument zur Identifizie-


rung der erforderlichen grünordnerischen Festlegungen des Bebauungsplans wurde ein grün-


ordnerisches Gestaltungskonzept erstellt und als Anlage B 2 beigefügt. 


 


Die Grünordnung sichert folgende Ziele: 


 Einbindung in die Umgebung durch Gestaltung der Hauptwegeanschlüsse  


- an die Erbacher Straße mit Übergang zur Rosenhöhe, 
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- an den Granatweg in Richtung des zentralen Quartiersplatzes aus O 17 Teilbe-


reich I,  


- an den Hauptweg der öffentlichen Grünfläche des Bebauungsplans O 17 Teilbe-


reich I, 


 Vernetzung öffentlicher und privater Flächen durch Geh- und Radwege, 


 Intensive Be- und Durchgrünung auf öffentlichen und privaten Flächen und 


 Entwicklung der öffentlichen Grünfläche zu einem attraktiven Bestandteil der Naherho-


lung unter Berücksichtigung stadtökologischer Wirkungen. 


 


Mit den in die Festsetzungen übernommenen Planungsinhalten wird die grünordnerische Ent-


wicklung des Plangebiets mit offenen Begegnungsräumen für Bewohner, Nachbarn und Spa-


ziergänger ermöglicht. Außerdem sind zur Verbindung von Mathilden- und Rosenhöhe einer-


seits und Oberfeld und Botanischem Garten andererseits, sowohl auf privaten als auch auf 


öffentlichen Flächen attraktive Geh- und Radwegeverbindungen sowie Ruhe- bzw. Aufent-


haltsplätze vorgesehen. 


9. Nachrichtliche Übernahme anderer gesetzlicher Vorschriften 


Bahnanlagen 


Ein südwestlicher Streifen des Geltungsbereichs befindet sich auf noch nicht entwidmetem 


Bahngelände. Die auf diesem Bahngelände getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplanes 


(Öffentliche Grünfläche) werden gemäß § 9 Abs. 2 BauGB erst nach der Freistellung der be-


troffenen DB-Flächen von Bahnbetriebszwecken rechtskräftig. 


10. Flächenbilanz 


Geltungsbereich         ca. 11.640 qm 


 


Allgemeines Wohngebiet       ca.   5.630 qm 


Verkehrsfläche         ca.      640 qm 


Öffentliche Grünfläche        ca.   5.370 qm 


11. Entwicklungskosten 


Die für die Entwicklung des Gebietes – O 17 Teilbereich I und Teilbereich II – erforderlichen 


Maßnahmen sollen kostenmäßig soweit möglich auf die neu entstehenden Wohnbauflächen 


umgelegt werden. Dazu zählen Kosten für Kanalbau, öffentliche Straßen, Wege und Plätze, 
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öffentliche Grünflächen, Lärmschutzmaßnahmen und Gemeinbedarfseinrichtungen. Die Stadt 


ist bestrebt, für die nicht durch Beiträge und Gebühren gesicherten Kostenanteile die pla-


nungsbegünstigten Eigentümer durch den Abschluss städtebaulicher Verträge heranzuziehen. 


Hinzu kommen für den einzelnen Maßnahmenträger bzw. Grundeigentümer die anfallenden 


Kosten des Flächen- und Bodenrecyclings: Altlastenbeseitigung, Kampfmittelräumung, Ge-


bäudeabriss, Entsiegelung etc.. 
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II Umweltschutz 


1. Lage im Raum 


Das Plangebiet befindet sich im Osten des Stadtgebiets von Darmstadt und grenzt unmittelbar 


östlich an die Bahnanlagen des Ostbahnhofs. Der westliche Streifen des räumlichen Gel-


tungsbereichs umfasst Flurstücke, die derzeit noch der Nutzung durch die Bahn gewidmet 


sind. Parallel zur Bahnlinie verläuft die stark befahrene Bundesstraße B 26 von Aschaffenburg 


über Dieburg nach Darmstadt. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Abbildung 2 Lage des Plangebiets (Auszug aus Topographischer Karte 1:25000 [10]) 


Nordwestlich des Plangebietes schließt sich die Mathildenhöhe an, die als vom Jugendstil 


geprägtes Stadtviertel charakteristisches Element des Darmstädter Stadtbildes ist. Gleicher-


maßen identitätsstiftend wirkt der Park der nördlich angrenzenden Rosenhöhe, welcher zu-


dem einen attraktiven Übergang von der Stadtlandschaft zum landwirtschaftlich genutzten 


Oberfeld und den daran anschließenden Waldflächen bietet. Dem entsprechend intensiv wer-


den Mathilden- und Rosenhöhe durch die Darmstädter Bevölkerung zur Naherholung genutzt. 
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Foto 1 Ostbahnhof Foto 2 Pförtnerhäuschen  


   Eingang Park Rosenhöhe 


Im Nordosten und Osten des räumlichen Geltungsbereichs schließt sich Wohnbebauung an. 


Das Wohngebiet im Osten wurde über den Bebauungsplan O 17 Teilbereich I entwickelt. 


Hierbei wurden bereits wesentliche Ziele mit Wirkungen auf den gegenständlichen Bebau-


ungsplan O 17 Teilbereich II formuliert. Diese beziehen sich vor allem auf die Vernetzung der 


städtischen Quartiere für Fußgänger und Radfahrer, auf die Durchgrünung und auf Freizeit-


nutzungen wie Spielpunkte und Ruhezonen. Südöstlich des Gebietes liegen der Botanische 


Garten und das Vivarium der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Beides sind attraktive Naherho-


lungsziele, weshalb der Wegevernetzung durch das Gebiet der Bebauungspläne O 17 Teilbe-


reich I und O 17 Teilbereich II in Richtung Mathilden- und Rosenhöhe große Bedeutung zu-


kommt. 


2. Übergeordnete Planungen der Landschaftsplanung 


2.1 Regionalplan Südhessen 2010 


Im Regionalplan Südhessen finden sich keine für das Plangebiet relevanten Darstellungen. 


2.2 Landschaftsplan 


Der Landschaftsplan der Wissenschaftsstadt Darmstadt aus dem Jahr 2004 stellt für das Ge-


biet der Bebauungspläne O 17 Teilbereich I und O 17 Teilbereich II in der „Leitbildkarte mit 


Entwicklungsprioritäten“ die Neuschaffung von Grün auf stark versiegelten Bauflächen dar. 


Dabei sind für den Bebauungsplan O 17 Teilbereich II folgende Unterziele zu beachten: 


 Schaffung eines vernetzten Grünsystems 


 Gestalten wichtiger landschaftlicher Übergangszonen (Ortsränder) 
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 Erhöhung des Grünanteils (Durchgrünung) in stark versiegelten Bauflächen (Klima- 


und Wasserschutz, Erholung) 


Im „Entwicklungsplan“ des Landschaftsplans ist die Fläche als geplanter Grünzug dargestellt. 


3. Umweltbelange 


Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich 


des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen (s. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). 


Der Bebauungsplan O 17 Teilbereich II wird gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der 


Innenentwicklung aufgestellt. Folglich ist die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 


4 BauGB nicht erforderlich. 


Dennoch werden in den folgenden Kapiteln die Schutzgüter 


 Boden, 


 Wasser, 


 Pflanzen und Tiere, 


 Mensch und menschliche Gesundheit 


auf bestimmte Aspekte vertiefend untersucht, weil aus benachbarten bzw. vorherigen Planun-


gen Hinweise über besondere Empfindlichkeiten bzw. zu möglichen Konflikten mit der geplan-


ten Nutzung vorliegen. 


 


Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt außerhalb von Schutzgebieten wie 


Wasserschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete etc.. Schutzobjekte sind 


von der Planung nicht betroffen. 


3.1 Boden 


Das Plangebiet umfasst ausschließlich Konversionsflächen, welche zuletzt Standort der Firma 


Held waren. Bis zum Rückbau der Gebäude und Oberflächenversiegelungen war das Gelände 


praktisch komplett überbaut bzw. befestigt. Natürlich anstehender Boden findet sich an keiner 


Stelle [2][4].  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Foto 3 Bauschuttmassen Foto 4 Eingebaute Schottermassen 
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Heute besteht der Untergrund aus Bauschuttmassen und in den Teilbereichen mit Unter-


grundsanierung aus eingebauten Bodenmassen (Gabbro und Sandboden) [4]. 


 


Für die Neunutzung der Flächen im Plangebiet liegen Bodenanalysen nach den technischen 


Anforderungen der LAGA (Bund / Länder Arbeitsgemeinschaft Abfall) zu den Bauschuttmas-


sen vor [2]. Es wurden an insgesamt 12 Stellen Proben gewonnen. Davon wiesen 9 die Klas-


se Z 1.1 oder Z 1.2 auf. Diese Auffüllungen sind eingeschränkt für die offene Nutzung geeig-


net. Drei Proben wurden mit Z 2 klassifiziert. Für diese Auffüllungen sind bei der Neunutzung 


bzw. beim Wiedereinbau technische Sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen. Die Umwelttechni-


sche Untersuchung [2] empfiehlt daher zur Sicherung des Wirkungspfades Boden-Mensch, 


dass bei einem Belassen der Auffüllungen im Untergrund eine Überdeckung mit einer min. 


50 cm dicken Schicht unbelasteten Bodens erfolgt. Dies wird in die Festsetzungen übernom-


men (s. textliche Festsetzung I 13.1). 


 


Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans O 17 Teilbereich II befand 


sich bis zum Jahr 2008 die Altlastenverdachtsfläche B-004142-505 DK-Tankstelle Fa. Held. 


In mehreren Untersuchungsreihen wurden Untergrundverunreinigungen durch MKW (Mineral-


ölkohlenwasserstoffe) und BTEX (aromatischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Ethylben-


zol und Xylole) nachgewiesen. Im Januar 2008 wurde die Sanierung der Flächen gemäß Sa-


nierungsbescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt abgeschlossen und das Sanierungs-


ziel vollständig erreicht. Die abschließende Beprobung konnte keine weiterhin bestehende 


Gefährdung für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser feststellen [4]. Dieses Ergebnis konnte 


durch Nachkontrollen in den Jahren 2009 und 2010 bestätigt werden. Da aber in der Tiefenla-


ge von 4,0 m bis 6,5 m nach der Sanierung noch Restbelastungen von ca. 10 Tonnen verun-


reinigtem Boden (MKW und BTEX) verblieben sind [9], wird die Versickerung von Nieder-


schlagswasser in diesem Bereich nicht zugelassen, damit eine Verlagerung der Schadstoffe in 


das Grundwasser ausgeschlossen wird (s. textliche Festsetzung IV 1.3). 


 


Entsprechend eines Schreibens des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 01.10.1997 (AZ.: 


III-13-KMRD-6b-02/01-Da74/97) zum Bebauungsplan O 17 Teilbereich I befindet sich das 


Plangebiet innerhalb eines Bombenabwurfgebiets, weshalb grundsätzlich vom Vorhandensein 


von Kampfmitteln auf den Flächen ausgegangen werden muss. Hiervon ausgenommen sind 


Flächen, auf denen bereits Bodenausschachtungen bis 4 m stattgefunden haben. Bei allen 


anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung des Geländes (Sondierung auf Bomben-


blindgänger, ggf. nach Abtrag des Oberbodens) vor Beginn der geplanten Bauarbeiten erfor-


derlich (s. Hinweis VI 5.). 


3.2 Wasser 


Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist grundsätzlich bestrebt, anfallendes Niederschlagswas-


ser im natürlichen Wasserkreislauf zu erhalten. Dazu sollen im Stadtgebiet neben Möglichkei-


ten zur Versickerung auch solche zur Regenwassernutzung angewendet werden. Zum Be-
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bauungsplan O 17 Teilbereich I liegt ein Vorentwurf zur entwässerungstechnischen Erschlie-


ßung vor, in dem auch die Möglichkeiten einer Regenwasserbewirtschaftung untersucht wurde 


[11]. Aus dieser Grundlage lassen sich für den Bebauungsplan O 17 Teilbereich II folgende 


Maßnahmen zum Schutz des Wassers ableiten, die sich in den textlichen Festsetzungen wie-


derfinden: 


Sammlung und Nutzung von Niederschlagswasser 


In den textlichen Festsetzungen wird geregelt, dass zur Schonung des natürlichen Wasser-


haushaltes auf den Grundstücken Zisternen zu errichten sind. Sie sollen zur Aufnahme von 


Niederschlagswasser dienen, das auf den Dachflächen anfällt. Das Fassungsvermögen der 


Zisternen muss mindestens 30 l/m² horizontal projizierte unbegrünte Dachfläche betragen. 


Das Zisternenwasser soll als Brauchwasser (z.B. für Gartenbewässerung, WC-Spülung etc.) 


genutzt werden. 


 
Versickerung von Niederschlagswasser 


Sofern keine Gefährdung des Grundwassers durch Regenwasserversickerungen besteht (s. 


Kapitel II 3.1), soll das Niederschlagswasser von Freiflächen, Wegen und Plätzen versickert 


werden. Dies soll über wasserdurchlässige Beläge oder randliche Versickerungsstreifen erfol-


gen und ist in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans festgeschrieben. Für den 


Bereich der Sanierungsfläche, die in Tiefenlagen auch nach durchgeführter Dekontamination 


noch mit Schadstoffen belastet ist, ist eine Versickerung von Niederschlagswasser unzulässig 


(s. textliche Festsetzung IV 1.3). 


 


Wasserrückhalt 


Vor allem im stark verdichteten städtischen Raum stellt der Wasserrückhalt einen wichtigen, 


aber schwer realisierbaren Aspekt der Bewirtschaftung des Niederschlagswassers dar. Neben 


der bereits beschriebenen Versickerung auf den Freiflächen bietet eine Dachbegrünung die 


Möglichkeit zur Verzögerung und Verringerung des Regenwasserabflusses und damit auch 


zur Entlastung des städtischen Kanalnetzes. Da eine Dachbegrünung aber mit der ebenfalls 


auf den Dächern möglichen Errichtung von Solaranlagen in Flächenkonkurrenz steht, wird die 


Dachbegrünung hier zwar empfohlen, aber nur zu 50 % der Dachfläche festgesetzt. Somit 


bleibt den zukünftigen Bauherren auf der übrigen Dachfläche die Wahl zwischen beiden 


Dachnutzungen. 


3.3 Pflanzen und Tiere 


Pflanzen 


Zur Bestandsaufnahme der Pflanzen wurde im Januar 2013 eine Biotop- und Nutzungsty-


penerfassung durchgeführt. Weiterhin wurde das Orthofoto des Hessischen Landesamts für 


Bodenmanagement und Geoinformation [8] ausgewertet. 
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Die derzeit brachliegenden Flächen des Plangebietes werden von Spontanvegetation einge-


nommen. Dabei handelt es sich neben niederwüchsigen Pionierstadien vorwiegend um ther-


mophytenreiche, ausdauernde Ruderalfluren. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Foto 5 Bracheflächen des Plangebietes Foto 6 Thermophytenreiche  


   Ruderalflur 


Auf der Böschung entlang der Erbacher Straße findet sich Gehölzsukzession. Die Erbacher 


Straße ist an ihrer Südseite mit einer Lindenreihe bestanden, wovon zwei Stück innerhalb des 


räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans stehen. Weiterhin befindet sich hier eine 


einstämmige Birke (Betula pendula) mit einem Stammumfang von 200 cm. Eine genaue 


Vermessung dieses Baumstandorts liegt nicht vor; vermutlich wird die Birke nicht erhalten 


werden können, da sie im geplanten Einfahrtbereich steht. Gemäß der Satzung zum Schutze 


des Baumbestandes in der Wissenschaftsstadt Darmstadt (im Folgenden: Baumschutzsat-


zung) ist hierfür dann eine Ersatzpflanzung zu leisten. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Foto 7 Böschung zur Erbacher Straße Foto 8 Lindenreihe an Erbacher  


   Straße 


Auf der insgesamt durch Gehölzsukzession geprägten Böschung an der nordöstlichen Ge-


bietsgrenze stehen auf Höhe der benachbarten Flurstücke Nr. 300/6 und 300/4 drei großkro-


nige Einzelbäume. Es sind dies: 


 Stieleiche (Quercus robur), dreistämmig, STU 135 (hohl), STU 225 und STU 100 


 Eschenahorn (Acer negundo), einstämmig, STU 120 


 Walnuss (Juglans nigra), zweistämmig, 2 x STU 120 
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Stieleiche und Eschenahorn stehen nahe der Grundstücksgrenze an der derzeitigen Bö-


schungsoberkante. Der Erhalt der Eiche wird im Bebauungsplan festgesetzt. Der Bestandser-


halt der Walnuss ist unsicher, da sie mit größerem Abstand zur Grundstücksgrenze steht. Hier 


ist der Erhalt abhängig von der konkreten Wegeplanung, die erst nach Satzungsbeschluss der 


Bauleitplanung erfolgt. Bei Rodung ist eine Ersatzpflanzung gemäß Baumschutzsatzung er-


forderlich. Alle drei Bäume besitzen neben ihren ökologischen Funktionen aufgrund ihres Ha-


bitus eine hohe gestalterische Qualität für den Freiraum und sind als hochwertig einzustufen. 


 


Auf Höhe des Flurstücks Nr. 301/5 befindet sich unmittelbar an der Grundstücksgrenze eine 


weitere Walnuss (Juglans regia). Von den ursprünglich zwei Stämmen ist einer bereits gefal-


len. Der noch stehende Stamm, STU 140, zeigt mit einem hohen geschädigten Holzanteil 


deutliche Anzeichen der Überalterung. Die ökologische Funktion des Baums besteht nun we-


niger aus Frischluftbildung, positiver Beeinflussung von Mikroklima und Wasserhaushalt, son-


dern vor allem aus der Lebensraumfunktion für auf die verschiedenen Zerfallsstadien speziali-


sierten Arten (v.a. Insekten, Pilze). Der Baum besitzt keine gestalterische Freiraumqualität und 


ist insgesamt als geringwertig für den innerstädtischen Raum einzustufen. Ob der noch ste-


hende Stamm mit einer Baumsanierung verkehrssicher erhalten werden kann, oder im Rah-


men der konkreten Wegeplanung gerodet werden muss, ist zum derzeitigen Planungsstand 


nicht zu beantworten. Bei Rodung ist eine Ersatzpflanzung gemäß Baumschutzsatzung erfor-


derlich. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Foto 9 Drei großkronige Einzelbäume Foto 10 Halle der Firma Gentil 


 


Der südöstliche Zipfel des Plangebietes besteht aus thermophytenreicher und ausdauernder 


Ruderalflur, welche sich zwischen dem Schotterbett der Museumsbahn und dem Asphaltbett 


der unmittelbar neben der Halle verlaufenden Gleisanlagen entwickelt hat. 


 


Tiere 


Zur Bestandsaufnahme der Tierwelt liegt ein gutachterlicher Bericht über faunistische Unter-


suchungen und der artenschutzrechtliche Fachbeitrag gemäß § 44 BNatSchG [5] vor. 


Es wurden Arten der Tierklassen  


 Fledermäuse, 


 Vögel, 
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 Kriechtiere, 


 Tagfalter und 


 Heuschrecken 


durch insgesamt 19 Begehungen im Zeitraum von September 2012 bis September 2013 un-


tersucht. 


 


Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden folgende relevante Auswirkungen der Planung 


prognostiziert: 


„Bei einer Realisierung des Bebauungsplans wird im ungünstigsten Fall auf etwa 1 ha Fläche 


die vorhandene Vegetation beseitigt. Die geplanten Wohngebäude und die Erschließungsflä-


chen nehmen die Standorte mit wertvollerem Baumbestand fast vollständig in Anspruch. 


Die beiden wertvollsten Bäume des Plangebiets können möglicherweise erhalten werden: eine  


großkronige Linde, Straßenbaum an der Erbacher Straße, sowie eine großkronige Stieleiche 


östlich von WA 2. Die Stieleiche steht unmittelbar an der Plangebietsgrenze mit einem Ab-


stand von ca. 6 m zwischen dem Stamm und dem geplanten Wohngebäude.  


Mit der Bebauung werden möglicherweise folgende Tatbestände nach § 44 BNatSchG im Hin- 


blick auf die europäischen Vogelarten bzw. Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie berührt: 


 


Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) der EU-


rechtlich streng geschützten Brutvogelart Girlitz sowie der Zauneidechse. 


Girlitz (Baum- und Gebüschbrüter; ein bis zwei Brutreviere im Plangebiet oder unmittelbar an- 


grenzend): Nach der Einstufung im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen 


(2011) befinden sich die Populationen des Girlitz bezogen auf Hessen in einem ungünstigen 


Zustand (starker Bestandsrückgang). Der Girlitz ist ein Kulturfolger, der in Siedlungsbereichen 


strukturreiche Gärten und Parks besiedelt, vorzugsweise in wärmebegünstigten Niederungen. 


Limitierender Faktor für die Art ist möglicherweise das Nahrungsangebot von Pflanzensamen 


(Birke, Erle, Ulme, Kräuter, Gräser), Knospen und kleinen Insekten. In den Siedlungsberei-


chen der Rhein-Main-Ebene und so auch in Darmstadt ist der Girlitz allgemein verbreitet und 


relativ häufig anzutreffen. Eine Rückgangstendenz wird seit etwa 2005 nicht mehr beobachtet 


(Vögel in Hessen – Brutvogelatlas, HGON 2010). Aufgrund dieser Tatsache ist nicht zu erwar-


ten, dass der Verlust eines oder zweier Girlitz-Brutreviere und der Funktionsverlust des Gebie-


tes als Nahrungshabitat einen erheblichen Einfluss auf die lokale Population dieser Art besitzt. 


Maßnahmen zum funktionalen Ausgleich bestehen für den Girlitz in begrenztem Umfang auch 


innerhalb des Plangebiets. 


Die Populationen der Zauneidechse sind bundesweit in einem ungünstigen Zustand (RLD 


2009: Vorwarnliste). In Hessen hat sich ihr Zustand hingegen in den letzten Jahren verbes-


sert, so dass sie auf der Roten Liste Hessens (2010) nicht mehr aufgeführt ist. Die, trotz hoher 


Erfassungsdichte, Beobachtung lediglich eines oder weniger Einzeltiere im Osten des Gebie-


tes lassen vermuten, dass (noch) kein stabiles reproduktives Vorkommen der Art vorhanden 


ist. Möglicherweise befindet es sich im Anfangsstadium seiner Entwicklung. Da das Gelände 


am Ostbahnhof auch unabhängig von der geplanten Bebauung ein potenzieller Lebensraum 


für eine größere Zauneidechsenpopulation ist, kommt den Erstbesiedlern eine große Bedeu-
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tung zu. Es sind daher Vorkehrungen zu treffen, dass im Zusammenhang mit den geplanten 


Baumaßnahmen keine Tiere zu Schaden kommen. 


Die übrigen Brutvogelarten sind besonders geschützt. Es sind allgemein häufige und in der 


Region weit verbreitete Arten, deren lokalen Populationen sich nach eigener Kenntnis in ei-


nem guten Erhaltungszustand befinden. Für ihre Bestände sind durch den Bebauungsplan 


keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten. 


 


Im Hinblick auf Fledermäuse kann ein Vorkommen von Fortpflanzungs- oder Überwinterungs-


quartieren in Baumhöhlen des Plangebietes ausgeschlossen werden. Kleinere Höhlungen 


oder Rindenspalten an Bäumen, die eventuell als Schlafquartiere von Einzeltieren genutzt 


werden, sind Strukturen von leichter Ersetzbarkeit. Ihr Verlust führt nicht zu einer Gefährdung 


der betroffenen Tiere. Ein Tatbestand nach § 44 BNatSchG ist dadurch nicht gegeben. 


 


Das Plangebiet wird von mehreren streng geschützten Arten zur Nahrungsbeschaffung aufge-


sucht (Fledermäuse, Mauersegler, Mehlschwalbe, Haussperling, Stieglitz, Girlitz). Für die 


meisten dieser Arten ist das Plangebiet ein Nahrungshabitat, das durchaus zur Stabilisierung 


der lokalen Vorkommen beiträgt. Allerdings ist die Zerstörung eines Nahrungshabitats nur 


dann ein Tatbestand nach § 44 BNatSchG, wenn die betroffene Art (ihre lokale Population) 


dadurch in ihrem Bestand unmittelbar bedroht ist. Dies ist im Hinblick auf die genannten Arten 


nicht zu erwarten. 


 


Im Hinblick auf die lediglich nach Bundesrecht besonders geschützten Arten besitzt das Plan-


gebiet für die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) eine hervorgehobene 


Bedeutung. Mit der Realisierung des Bebauungsplans wird ihr derzeitiger Lebensraum etwa 


auf die Hälfte reduziert, welcher sich im Bereich der Bahnflächen befindet. Allerdings würde 


sich auch unter den Bedingungen einer ungestörten Eigenentwicklung des Gebietes ihr Areal 


infolge der weiter fortschreitenden Vegetationsentwicklung verkleinern. Die Art ist dank ihrer 


guten Flugfähigkeit mobil und besiedelt geeignete sandig-kiesige, vegetationsarme Standorte 


relativ rasch. Für die längerfristige Erhaltung ihres Bestandes im Gebiet relevant sind Maß-


nahmen zur Offenhaltung der Bahnflächen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Betrieb 


der Museumsbahn.“ ( S. 14, 15 [5]) 


 


Das Gutachten kommt zu folgendem Ergebnis: „Eine Realisierung des Bebauungsplans führt 


zu einem Verlust an Lebensräumen seltener bzw. geschützter Arten. Verbotstatbestände des 


§ 44 BNatSchG werden allerdings nicht erfüllt, wenn entsprechende Vermeidungs- und Aus-


gleichsmaßnahmen durchgeführt werden.“ Die im Gutachten genannten Maßnahmen sind wie 


folgt in die Festsetzungen und Hinweise zum Bebauungsplan übernommen worden, sofern sie 


nicht ohnedies gesetzlich geregelt sind. 
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Nr. Maßnahme Regelung 


1 Notwendige Baumfällungen und Gebüschrodungen 


sind aus Gründen des Vogel- und Fledermausschutzes 


im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar 


durchzuführen (§ 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG). 


BNatSchG 


2 Die beiden wertvollsten Bäume des Plangebiets sollten 


möglichst erhalten werden: eine großkronige Linde, 


Straßenbaum an der Erbacher Straße, sowie eine 


großkronige Stieleiche östlich von WA 2. Die Stieleiche 


steht unmittelbar an der Plangebietsgrenze in einem 


Abstand von ca. 6 m zwischen dem Stamm und dem 


geplanten Wohngebäude. Während der Bauphase soll-


ten Vorkehrungen zum Schutz der Bäume einschließ-


lich ihres Wurzelraums getroffen werden. 


Textliche Festsetzung II 1.5 


3 Konflikt Zauneidechse: Um dem Tötungsverbot gem. 


§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu entsprechen, sollte das 


Abräumen der Vegetationsflächen auf dem Grundstück 


unter Beteiligung einer biologischen Baubegleitung 


durchgeführt werden. Ziel ist ein Abfangen bzw. Ver-


treiben („Vergrämen“) der Tiere von den Eingriffsflä-


chen und ihre Überführung bzw. ihr Abwandern in ein 


nahe gelegenes Ersatzhabitat. 


Textliche Festsetzung II 1.1 


4 Aus Gründen des allgemeinen Artenschutzes im Sied-


lungsbereich wird empfohlen, beim Neubau von Ge-


bäuden an geeigneten Standorten Nisthilfen für Vögel 


(Haussperling, Mauersegler, Mehlschwalbe) sowie für 


Fledermäuse aufzuhängen oder einzubauen. In Frage 


kommen außen hängende artspezifische Nistkästen, 


Fledermauskästen oder einzubauende Niststeine. 


Textlicher Hinweis VI 12 


5 Bei der Freiflächengestaltung sollten vorrangig natur-


nähere Gestaltungselemente zur Anwendung kommen: 


Flächenbefestigung mit wassergebundener Decke, 


Entwicklung von Teilbereichen mit Wildkrautfluren, Ge-


hölzpflanzungen mit gebietstypischen Straucharten 


(Weißdorn, Wildrose u.a.). 


Textliche Festsetzungen 


II 1.2.1, II 1.3, II 2.8 


6 Für die Freiflächenbeleuchtung sollten aus Gründen 


des Artenschutzes insektenfreundliche Lampen ver-


wendet werden (LED, Natrium-Niederdruckdampf-


lampen). 


Textlicher Hinweis VI 13 
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3.4 Mensch und menschliche Gesundheit 


Das Plangebiet liegt unmittelbar neben der Bahntrasse der Odenwaldbahn. Parallel dazu ver-


läuft die stark befahrene, hier zweispurige B 26, welche im Zusammenhang mit der geplanten 


Darmstädter Nordostumgehung vierspurig ausgebaut werden sollte. Diese Planung ist zwi-


schenzeitlich durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung gestoppt worden. 


Gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG wurde im Jahr 2010 ein aktiver Lärmschutz in Form einer Lärm-


schutzwand errichtet. Hierdurch ist der Schutz der Bewohner des durch den Bebauungsplan  


O 17 Teilbereich I entstehenden Wohngebiets vor Lärmbelastung durch Verkehrsgeräusche 


der B 26 gewährleistet. 


 


 


 


 


 


 


Foto 11 


Blick vom Plangebiet über die Gleisanlagen auf 


die Lärmschutzwand 


Für den Bebauungsplan wurde eine Schalltechnische Untersuchung erstellt [6]. Sie kommt zu 


folgendem Ergebnis: „Es sind geeignete Vorkehrungen zum passiven Schallschutz zu treffen. 


Hierbei treten an den Fassaden je nach Lage Werte bis Lärmpegelbereich IV auf.“ 


 


In den Bebauungsplan sind entsprechende Festsetzungen zum aktiven und passiven Schall-


schutz aufgenommen worden (s. Kapitel I 6 und Textliche Festsetzungen I 12.1, I 12.2 und 


I 12.3). 


3.5 Eingriffsregelung 


Die Eingriffsregelung gem. § 15 BNatSchG wird in der Bauleitplanung innerhalb des nach 


§ 2a BauGB und Anlage 1 BauGB zu erstellenden Umweltberichts angewendet. Der Bebau-


ungsplan O 17 Teilbereich II wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. 


Hierfür ist keine Umweltprüfung erforderlich. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gilt der Eingriff 


durch den Bebauungsplan im Sinne von § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen 


Entscheidung erfolgt oder zulässig und somit als ausgeglichen. 
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4. Zusammenfassung Umweltschutz  


Bereits im angrenzenden Gebiet des Bebauungsplans O 17 Teilbereich I wurden wesentliche 


Ziele mit Wirkungen auf den gegenständlichen Bebauungsplan O 17 Teilbereich II formuliert. 


Im Entwicklungsplan des Landschaftsplans der Wissenschaftsstadt Darmstadt aus dem Jahr 


2004 ist die Fläche als geplanter Grünzug dargestellt. 


Der Bebauungsplan O 17 Teilbereich II wird gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der 


Innenentwicklung aufgestellt. Folglich ist die Durchführung einer Umweltprüfung nach 


§ 2 Abs. 4 BauGB nicht erforderlich und auch die Eingriffsregelung nicht anzuwenden. Den-


noch wurden die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, Mensch und menschliche 


Gesundheit vertiefend untersucht, weil aus benachbarten bzw. vorherigen Planungen Hinwei-


se über besondere Empfindlichkeiten bzw. zu möglichen Konflikten mit der geplanten Nutzung 


vorliegen. 


 


Boden 


Der Untergrund besteht aus Bauschuttmassen und in den Teilbereichen mit Untergrundsanie-


rung aus eingebauten Bodenmassen. Die ehemals dokumentierte Altlastenfläche wurde zwi-


schenzeitlich erfolgreich saniert, dennoch befinden sich hier in Tiefenlagen des Bodens noch 


Schadstoffe, so dass an dieser Stelle zum Schutz des Grundwassers die Versickerung von 


Niederschlagswasser nicht zulässig ist. 


 


Wasser 


Für den Bebauungsplan O 17 Teilbereich II werden Maßnahmen für folgende Ziele der Nie-


derschlagswasserbewirtschaftung festgesetzt: 


 Sammlung und Nutzung von Niederschlagswasser, 


 Versickerung von Niederschlagswasser und 


 Wasserrückhalt. 


 
Pflanzen 


Zur Bestandsaufnahme der Pflanzen wurde im Januar 2013 eine Biotop- und Nutzungsty-


penerfassung durchgeführt. Größeres Augenmerk wurde auf die vorhandenen Bäume gelegt. 


Die Lindenreihe an der Erbacher Straße wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. Im Be-


reich der geplanten privaten Grundstücke wurden fünf weitere Großbäume auf ihre ökologi-


sche und gestalterische Qualität untersucht. Der Erhalt der Eiche in Höhe des benachbarten 


Flurstücks Nr. 300/6 und von zwei Linden an der Erbacher Straße wird im Bebauungsplan 


festgesetzt. 


 


Tiere 


Zur Bestandsaufnahme der Tierwelt liegt ein Gutachten über faunistische Untersuchungen 


und die artenschutzrechtliche Beurteilung gemäß § 44 BNatSchG [5] vor. Die dort genannten 


artenschutzrechtlichen Maßnahmen sind in den Bebauungsplan übernommen worden. Somit 


wird durch die Planung das Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG nicht aus-


gelöst.









